
Schaden durch Biber: Entscheidungskriterien für die 

Auszahlung von Beiträgen

Kausalzusammenhang mit Biber vorhanden

JA

Sind die Kriterien für Entschädigung / Beitrag zur Behebung des Schadens erfüllt?

NEIN

Landwirtschaftliche Kulturen

Einteilung in Schadenskategorie

Wald Gewässer

Entschädigungen nach der 

Jagdgesetzgebung «Wildschaden-

schätzungsverfahren» durch das AWJF

Kriterien für Entschädigung:

• > Bagatellgrenze von CHF 200.-

• Zumutbare Verhütungsmassnahmen 

durch Eigentümer/in / Bewirtschafter/in 

sind bereits umgesetzt worden

Entschädigung nach der 

Jagdgesetzgebung «Wildschaden-

schätzungsverfahren» durch das AWJF

Kriterien für Entschädigung:

• > Bagatellgrenze von CHF 200.-

• Zumutbare Verhütungsmassnahmen 

durch Eigentümer/in / Bewirtschafter/in 

sind bereits umgesetzt worden

Beiträge im Rahmen des «Programms 

Biodiversität im Wald 2021 - 2032» durch 

das AWJF

Kriterien für Beiträge:

• vom Biber beeinflusste Wald-Flächen

• Vertragliche Parameter werden projektbe-

zogen festgelegt

Gebäude und Infrastrukturen

Beiträge im Rahmen der Wasserbau-

gesetzgebung «Unterhalt und Wasserbau 

an öffentlichen Gewässern» durch das AfU

Kriterien für Beiträge:

• Wasserbauliche Massnahmen zur 

direkten Instandstellung des Gerinnes 

(Ufersanierung) gehen über den 

ordentlichen Unterhalt hinaus 

• Und die Grenze von ca. CHF 5'000.- ist 

überstiegen

Wenn erfüllt, kann Gemeinde das AfU um 

Kostbeitrag im Umfang von 30% ersuchen.

Ersatz für sämtliche Elementarschäden an 

versicherten Gebäuden durch die SGV

Kriterien für Ersatz:

• Schaden muss bis 8 m um ein Gebäude 

herum und oberirdisch entstanden sein

• Schadenspotential darf nicht bekannt 

oder erkennbar gewesen sein

• Zumutbare und verhältnismässige 

Verhütungsmassnahmen sind durch 

Eigentümerschaft in Eigenverantwortung 

bereits ergriffen worden

Kosten von Schaden an Kantonsstrassen 

vom AVT übernommen

Kriterien für Kostenübernahme:

• Schaden muss an einer Kantonsstrasse 

oder in ihrer unmittelbarer Nähe liegen

• Im Gemeinde- oder Privatabschnitt ca.    

5 m vor und nach einer Brücke der 

Kantonsstrasse

Beiträge an übrige Infrastrukturen:

• Keine Beiträge

Keine Beiträge durch dieses Verfahren möglich



Legende

AfU Amt für Umwelt

Abteilung Wasserbau

Kontakt: 032 627 24 47

ALW Amt für Landwirtschaft

Bereich Natürliche Ressourcen

Kontakt: 032 627 25 02

ARP Amt für Raumplanung

Abteilung Natur und Landschaft

Kontakt: 032 627 25 61

AVT Amt für Verkehr und Tiefbau

Abteilung Kunstbauten

Kontakt: 032 627 26 33

AWJF Amt für Wald, Jagd und Fischerei

Abteilung Jagd und Fischerei

Kontakt: 032 627 23 47

Abteilung Wald

Kontakt: 032 627 23 41

SGV Solothurnische Gebäudeversicherung 

Kontakt: 032 627 97 00 


